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CMD-Screening-Test
bei Versicherten der GKV und PKV

Die Gesellschaft für Zahngesundheit, Funktion und Ästhetik 
(GZFÄ) geht davon aus, dass mindestens 20 % der Bevöl-
kerung von Symptomen, die den craniomandibulären Dys-
funktionen zuzuordnen sind, betroffen sind. Deshalb ist es 
unverzichtbar, vor jeder prothetischen Behandlung einen 
CMD-Screeningtest durchzuführen. Diese Pflicht zur Abklä-
rung, ob ggf. eine CMD vorliegt, wurde durch verschiede-
ne Gerichtsurteile (z. B. OLG München, Az. 3 U 5039/13 vom 
18.01.2017) mehrfach bestätigt. Dabei ist es unerheblich, ob 
es sich um einen Privatpatienten oder um einen GKV-Patien-
ten handelt. Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte betrachten 
diese besondere Untersuchung (auch Funktionstest genannt) 
inzwischen als Selbstverständlichkeit. Leider werden die Er-
gebnisse des CMD-Screening-Tests nicht immer dokumentiert 
und auch bei der Berechnung existieren viele Unklarheiten.

Was ist ein CMD-Screening-Test?
CMD ist die Abkürzung für craniomandibuläre Dysfunktion. 
Diese umfasst eine Reihe klinischer Symptome der Kaumus-
kulatur und/oder des Kiefergelenks sowie der dazugehörigen 
Strukturen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich. Auch die 
Begriffe „Myoarthropathie“ und „Temporo-mandibular Di-
sorder (TMD)“ entsprechen im Wesentlichen der cranioman-
dibulären Dysfunktion.

Leitsymptome der craniomandibulären Dysfunktion 
sind z. B.:
1.	 Schmerzen, z. B. in der Kaumuskulatur, im Bereich der Oh-

ren (präaurikulär) und/oder im Bereich der Kiefergelenke. 
Oft werden diese Beschwerden durch Kauen oder andere 
Unterkieferbewegungen verschlimmert.

2. 	Funktionsstörungen, z. B. Einschränkungen und Asym-
metrien der Unterkieferbewegungen sowie Kiefergelenk-
geräusche wie Knacken und/oder Reiben. Funktionsstö-
rungen können Kieferschmerzen, Zahnschmerzen und 
Ohrenschmerzen sowie vor allem Kopf- und Gesichts- 
schmerzen als daraus resultierende Folgesymptome be-
günstigen.

3. 	Weitere häufige Symptome sind starke Ausprägung (Hy-
pertrophie) der Kaumuskulatur sowie übermäßige Abnut-
zungserscheinungen der Zahnhartsubstanzen infolge von 
Kieferpressen und Zähneknirschen (Bruxismus). Vor allem 
bei akuten Beschwerden berichten die Betroffenen oft, 
dass ihre Zähne nicht mehr richtig aufeinanderpassen.

Zur Diagnostik oder auch zum Ausschluss einer CMD kann 
ein CMD-Screening-Test durchgeführt werden. Dieser dauert 
nur wenige Minuten und gibt einen ersten Überblick über den 
funktionellen Zustand des Kausystems.

Durchführung eines CMD-Screening-Tests:
1.	Mund im Sekundentakt ca. 5- bis 10-mal maximal auf- und 

zumachen
2.	Kondyläre Einschränkung: Kondylenvorschub bei Öffnung 

aus maximaler Protrusion ausreichend möglich?
3.	UK-Bewegungen: Öffnung, Protrusion, rechts- und links-

lateral. Störungsfrei möglich?
4.	Palpation M. masseter, M. temporalis anterior, Mundboden
5.	Hyperaktivitätszeichen an Zähnen und Weichteilen

Um Abweichungen, Einschränkungen oder Schmerzen im 
Kausystem zu diagnostizieren oder auszuschließen ist ein 
CMD-Screening-Test insbesondere vor einer prothetischen 
Versorgung mit Zahnersatz erforderlich. Die Dokumentation 
des Befundes kann formlos in der Patientenakte, über ein 
Softwareprogramm (z. B. CMDexcellence.3) oder über den 
Screening-Bogen der DGFDT erfolgen.

Wie erfolgt die Honorierung?
Die Rechtsprechung macht deutlich, dass bei allen Patienten 
vor prothetischer Versorgung ein Screeningtest durchzufüh-
ren ist, um Abweichungen, Einschränkungen oder Schmer-
zen im Kausystem zu diagnostizieren oder auszuschließen. 
Auch eine Schienentherapie ohne vorherige Diagnostik (z. 
B. CMD-Kurzbefund) ist nicht lege artis. Bei Versicherten der 
GKV kann somit ein kurzer Screeningtest nicht privat verein-
bart werden! Anschließende weitere Funktions- und Struktur-
analysen gehören gemäß § 28 Abs. 2 SGB V nicht zur vertrags-
zahnärztlichen Versorgung und können nach der GOZ-Nr. 
8000 ff. privat vereinbart werden.

Für einen CMD-Screening-Test existieren unter-
schiedliche Empfehlungen zur Berechnung
1.	Berechnungsmöglichkeit:
	 Ein CMD-Screening-Test, der wie bereits erwähnt, auch als 

Funktionstest bezeichnet wird und dokumentiert werden 
muss, steht dem Leistungsinhalt der GOZ-Nr. 8000 recht 
nahe. Deshalb ist es durchaus vertretbar, auch für einen 
CMD-Screening-Test die GOZ-Nr. 8000 (Klinische Funk- 
tionsanalyse) zu berechnen. Aber Achtung: Der geringere 
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1. Sitzung Kassenpatient Privatpatient

Zahn/
Regio

Leistung Bema Euro GOZ/
GOÄ

Euro 
(2,3-fach)

OK/UK Eingehende Untersuchung 01 21,60* 0010 12,94

OK/UK CMD-Screening-Test (Funktionstest) zur Abklärung von Kieferge-
lenk- und Kaumuskelproblemen

---- --,-- 8000 28,12 
(1,0-fach)

Beratung (10:15 - 10:25 Uhr) über das Ergebnis des CMD-Screening-
Tests (keine Auffälligkeiten in der Diagnostik), Möglichkeit einer wei-
tergehenden Funktionsanalyse und instrumentellen Funktionsana-
lyse zur Optimierung des geplanten Zahnersatzes, sowie über die 
Kosten und die Privatvereinbarung

---- 
Privat

--,-- 


Ä1 10,72

2. Sitzung Kassenpatient Privatpatient

OK/UK Klinische Funktionsanalyse Privat  8000 64,68

Digital gesteuerte Funktionsanalyse (z. B. in CMDexcellence.3) Privat  § 6 (1) ?

Beratung (15:30 - 15:42 Uhr) über das Ergebnis der Diagnostik Privat  Ä1 10,72

Aufwand muss sich in einem niedrigeren Steigerungsfaktor 
(z. B. 1,0) widerspiegeln.

2.	Berechnungsmöglichkeit:
	 Der CMD-Screening-Test kann auch als Analogleistung ge-

mäß § 6 Abs. 1 GOZ berechnet werden. Welche nach Art, 
Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leistung aus der 
GOZ bzw. GOÄ als „Analog-Leistung“ herangezogen wird, 

liegt allein im Ermessen der Zahnärztin oder des Zahn-
arztes. Auch die Bundeszahnärztekammer empfiehlt in 
ihrem Kommentar diese Vorgehensweise. Im nachfolgen-
den Beispiel wird ein CMD-Screeningtest im Rahmen der 
Befunderhebung durchgeführt. Nach Auswertung des Er-
gebnisses und Beratung des Patienten über das weitere 
Vorgehen entscheidet sich der Patient für eine klinische 
und instrumentelle Funktionsanalyse zur Qualitätsverbes-
serung (Optimierung) des geplanten Zahnersatzes. Dazu 
muss erwähnt werden, dass ein Kassenzahnarzt die Er-
bringung einer Sachleistung (z. B. einfache Prothesen, Kro-
nen und Brücken, sogenannte Regelleistungen) nicht von 
einer Zuzahlung (z. B. GOZ-Nr. 8000 ff.) abhängig machen 
darf! Lehnt der GKV-Patient solche Zuzahlungen ab, muss 
die prothetische Versorgung konventionell (ohne GOZ-Nr. 
8000 ff.) als Kassenleistung erbracht werden. Sieht sich der 
Behandler nicht in der Lage, eine prothetische Versorgung 
ohne die Leistungen nach der GOZ-Nr. 8000 ff. durchzu-
führen, muss er die Behandlung ablehnen. 

Diese Rechtslage ist aus verschiedenen Gerichtsurteilen her-
vorgegangen.

* Es wurde ein durchschnittlicher Punktwert von 1,20 € zugrunde gelegt

CMD-Screening-Test
bei Versicherten der GKV und PKV

Palpation der Kiefergelenke



up date 02.2024 7

Wie geht es nach einem CMD-Screening-Test weiter?
Werden bei einem CMD-Screening-Test Abweichungen, Einschränkungen oder Schmerzen diagnostiziert, ist eine weitergehen-
de Funktions- und Strukturanalyse (FSA®) erforderlich (siehe nachfolgende Tabelle):

Zahnärztliche Leistungen (nicht abschließend) Euro (2,3-fach)

8000 Klinische Funktionsanalyse einschließlich Dokumentation 64,68

§ 6 (1) Manuelle Strukturanalyse ?

§ 6 (1) BSI-Screening als Basisdiagnostik zur Erfassung von Bruxismus ?

§ 6 (1) Fachübergreifende Screeningtests (z. B. psychologisches Screening) ?

§ 6 (1) Digital gesteuertes Funktionsanalyseverfahren (z. B. in CMDexcellence.3) ?

8010 Registrierung der Zentrallage des UK 23,28

8020 Arbiträre Scharnierachsenbestimmung 38,81

8030 Kinematische Scharnierachsenbestimmung 71,15

8035 Kinematische Scharnierachsenbestimmung mittels elektronischer Aufzeichnung 71,15

8050 Registrierung von Unterkieferbewegungen (halbindividuelle Artikulatoren) 64,68

8060 Registrierung von Unterkieferbewegungen (voll adjustierbare Artikulatoren) 97,02

8065 Registrierung von Unterkieferbewegungen mittels elektronischer Aufzeichnung 109,95

8080 Diagnostische Maßnahmen an Modellen 32,34

8090 Diagnostischer Aufbau von Funktionsflächen am natürlichen Gebiss, am festsitzenden und/
oder herausnehmbaren Zahnersatz

32,34

Außerdem muss mit dem Patienten eine CMD-Therapie (z. B. Schienentherapie, 
Heilmittelverordnung) geplant und besprochen werden. Weil die Abgrenzung 
von Sachleistungen und Privatleistungen aus abrechnungstechnischer Sicht sehr 
schwierig ist, bedarf es einer intensiven Schulung um Regresse der GKV und Hono-
rarverluste zu vermeiden. 

Die DAISY Akademie + Verlag GmbH bietet dazu das intensive Ganztages-Semi-
nar (auch als Webinar) „Schienentherapie / FAL / FTL / CMD: Abrechnen oder be-
rechnen? Kasse oder Privat?“ an. Das Seminar wurde gemeinsam mit dem Bremer 
CMD-Spezialisten Dr. Christian Köneke entwickelt. Neben vielen klinischen Abrech-
nungsfällen und unzähligen Abrechnungstipps erhalten die Teilnehmer Sicherheit 
bei der Umsetzung dieses anspruchsvollen Themas. Weitere Informationen und 
Termine siehe www.daisy.de.
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Sylvia Wuttig, B.A.
Geschäftsführende  
Gesellschafterin
DAISY Akademie + Verlag 
GmbH


